
1. Satzung zur Änderung der 
 

H A U P T S A T Z U N G 
 

der Verbandsgemeinde Kirner Land 
 

vom 09.01.2020 
 
 
Der Verbandsgemeinderat hat am 22.09.2020 auf Grund der §§ 24 und 25 
Gemeindeordnung (GemO), der§§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO) die folgende Änderung der Hauptsatzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 

Artikel I 
 
Die Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 09.01.2020 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
§ 8 erhält folgende Fassung: 
 
 

§ 8 
Aufwandsentschädigung 

der Beigeordneten 
 
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Bürgermeisters eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung nach §12 Abs.1, Satz 1 
der Kommunal-Aufwandsentschädigungsverordnung (KomAEVO). 
Die Aufwandsentschädigung wird nach § 13 Abs. 1 Satz 3 KomAEVO um ein Drittel des 
Regelsatzes erhöht.  
 

(2) Erfolgt die Vertretung des Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so 
beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrages gemäß Abs. 
1. 
Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt 
die Aufwandsentschädigung die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 1. 
 

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 
gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der 
Ausschüsse, der Fraktionen und an den Besprechungen mit dem Bürgermeister gem.     
§ 50 Abs. 7 (Beigeordnetenbesprechungen) und § 69 Abs. 4 GemO (Ortsbürgermeister-
dienstbesprechungen) die für die Verbandsgemeinderatsmitglieder festgesetzte 
Aufwandsentschädigung nach § 6 Abs. 2. 

 
(4) Sofern nach den gesetzlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach einem 

Pauschalsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Verbands-
gemeinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungs-
beiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 
 

(6) § 6 Abs. 3 bis 7 gelten entsprechend. 
 
 

 
 



Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 09.01.2020 in Kraft. 
 
 
 
 
Kirn, den 20.11.2020 
 
 
 
Thomas Jung 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 
Hinweis auf § 24 Abs. 6 GemO: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 
der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 


